
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
der DSHP Gebäudeautomation und Energie GmbH 
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§ 1 Geltungsbereich 
 
1. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne 
von § 310 Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich 
schriftlich der Geltung zustimmen.  

 
2. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, 

soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. 
 

3. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich 
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 
Verkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher 
Vertrag sowie unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

 
 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
 
Alle Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Vertragsabschlüsse kommen erst durch 
schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der Ware/Erbringung der Leistung 
zustande. Soweit die DSHP Gebäudeautomation und Energie GmbH von Dritten bezogene 
Waren anbietet, kann die DSHP Gebäudeautomation und Energie GmbH vom Vertrag 
zurücktreten, falls die Selbstbelieferung unverschuldet unterbleibt. Die in Preislisten, 
Katalogen, Werbemedien, etc. angeführten Informationen über Leistungen stellen keine 
Angebote dar. Mündliche Auskünfte, Nebenabreden sowie alle sonstigen Erklärungen und 
Zusagen gleich welcher Art, auch im Zusammenhang mit der Abwicklung von Reklamationen, 
sind unwirksam, sofern sie nicht schon vor Vertragsabschluss schriftlich als vereinbart 
bestätigt werden. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages einschließlich der AGB 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Geringe Abweichungen von den 
Produktangaben gelten als genehmigt. 
 
 

§ 3 Überlassene Unterlagen 
 
An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen 
– auch in elektronischer Form –, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden, es sei denn, diese sind Bestandteil des Projektes oder wir erteilen dazu dem Besteller 
unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht 
innerhalb der Frist von § 2 annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich und von allen 
Beteiligten zurückzusenden oder zu vernichten 
 
 
 
. 



 
 
 
 
 

§ 4 Preise und Zahlung 
 
1. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk 

ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten 
der Verpackung werden ggf. gesondert in Rechnung gestellt. 

 
2. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das Konto der DSHP 

Gebäudeautomation und Energie GmbH bei der Raiffeisen Bank Hersbruck zu erfolgen. 
Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig. 

 
3. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist bei Erstbestellung der Materialpreis laut Angebot 

als Vorkasse zu leisten. 
 
4. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis (Ausnahme siehe §4 Punkt 3) 

innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsstellung zahlbar. Verzugszinsen werden in Höhe 
von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines 
höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Sofern nichts anderes vereinbart, können 
Teilrechnungen für Planung, Material, Installation und Inbetriebnahme oder weitere 
Positionen laut Angebot gestellt werden. 

 
5. Materialpreise gelten vorbehaltlich einer Preiserhöhung unserer Lieferanten. 

Preiserhöhungen durch Lieferanten können in vollem Umfang als Mehrpreis 
weitergereicht werden. Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben 
angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, und Vertriebskosten für 
Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten. 

 
 

§ 5 Zurückbehaltungsrechte 
 
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 
 

§ 6 Lieferzeit 
 
1. Lieferzeiten beginnen nicht vor Klarstellung aller technischen und sonstigen Einzelheiten 

des Auftrages. Dies gilt auch für Fristen im Zusammenhang mit der Abwicklung von 
Gewährleistungs- oder Garantiefällen und sonstigen Leistungen. 
 

2. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Dies gilt 
insbesondere für die Vorbereitungen auf der Baustelle (siehe Anhang 1) welche, soweit 
nicht anders vereinbart, durch den Besteller getroffen werden müssen. Die Einrede des 
nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

 
3. Teillieferungen sind, soweit dem Vertragspartner zumutbar, zulässig. Unverschuldete 

Betriebsstörungen und Ereignisse höherer Gewalt und andere Ereignisse außerhalb des 
Einflussbereiches der DSHP Gebäudeautomation und Energie GmbH , insbesondere 
auch Lieferverzögerungen und dergleichen seitens der Vorlieferanten oder beteiligter 
Dritter auf der Baustelle, berechtigen die DSHP Gebäudeautomation und Energie GmbH 
unter Ausschluss von Gewährleistungs-, Irrtumsanfechtungs- und 
Schadenersatzansprüchen zur Verlängerung der Lieferfristen oder, bei dauernden 
Leistungshindernissen, zur Aufhebung des Vertrages. Eventuelle 
Schadensersatzforderungen durch entgangene Einnahmen durch Verzögerungen durch 
Dritte bleiben hiervon unberührt. Dies gilt auch dann, wenn die Ereignisse zu einem 



 
 
 
 
 

Zeitpunkt eintreten, in dem sich die DSHP Gebäudeautomation und Energie GmbH in 
Verzug befindet. Der Transport erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Vertragspartners, 
auch bei Teillieferungen. 
 

4. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Dies gilt auch für die 
Vorbereitungen auf der Baustelle wie vereinbart soweit nicht anders vereinbart. 
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen 
vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser 
in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

 
 

§ 7 Gefahrübergang bei Versendung 
 
Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an 
den Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen 
Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt 
unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die 
Frachtkosten trägt. 
 
 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 
 
1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung 

sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen 
Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind 
berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig 
verhält. 
 

2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, 
die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. 
Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen 
Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen 
und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 
Besteller für den uns entstandenen Ausfall.  
 

3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen 
Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen gegenüber dem Abnehmer aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des 
mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese 
Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung 
weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach 
der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller 
seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. [Anmerkung: Diese 
Klausel entfällt, wenn kein verlängerter Eigentumsvorbehalt gewollt ist.] 
 

4. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets 
Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des 



 
 
 
 
 

Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache 
zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für 
den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache 
des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns 
anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder 
Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller 
tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der 
Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese 
Abtretung schon jetzt an. 
 

5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 
freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 

 
 

§ 9 Urheberrecht und Nutzung 
 
Alle Urheberrechte an den vereinbarten Leistungen (Programme, Dokumentationen etc.) 
stehen dem Auftragnehmer bzw. dessen Lizenzgebern zu. Der Auftraggeber erhält 
ausschließlich das Recht, die Software nach Bezahlung des vereinbarten Entgelts 
ausschließlich zu eigenen Zwecken, nur für die im Vertrag spezifizierte Hardware und im 
Ausmaß der erworbenen Anzahl Lizenzen für die gleichzeitige Nutzung auf mehreren 
Arbeitsplätzen und Endgeräten (Smartphones und Tablets) zu verwenden. Durch den 
gegenständlichen Vertrag wird lediglich eine Werknutzungsbewilligung erworben. Eine 
Verbreitung durch den Auftraggeber ist gemäß Urheberrechtsgesetz ausgeschlossen. Durch 
die Mitwirkung des Auftraggebers bei der Herstellung der Software werden keine Rechte über 
die im gegenständlichen Vertrag festgelegte Nutzung erworben. Jede Verletzung der 
Urheberrechte des Auftragnehmers zieht Schadenersatzansprüche nach sich, wobei in einem 
solchen Fall volle Genugtuung zu leisten ist. Die Anfertigung von Kopien für Archiv- und 
Datensicherungszwecke ist dem Auftraggeber unter der Bedingung gestattet, dass in der 
Software kein ausdrückliches Verbot des Lizenzgebers oder Dritter enthalten ist, und dass 
sämtliche Copyright- und Eigentumsvermerke in diese Kopien unverändert mit übertragen 
werden. Sollte für die Herstellung von Interoperabilität der gegenständlichen Software die 
Offenlegung der Schnittstellen erforderlich sein, ist dies vom Auftraggeber gegen 
Kostenvergütung beim Auftragnehmer zu beauftragen. Kommt der Auftragnehmer dieser 
Forderung nicht nach und erfolgt eine Dekompilierung gemäß Urheberrechtsgesetz, sind die 
Ergebnisse ausschließlich zur Herstellung der Interoperabilität zu verwenden. Missbrauch hat 
Schadenersatz zur Folge. 
 
 

§ 10 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress 
 
1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 

geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen 
ist.  
 

2. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns 
gelieferten Ware bei unserem Besteller. Dies gilt nicht für Softwareprodukte und 
Programmierleistungen (siehe §10 Punkt 8). Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die 
auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt 
die gesetzliche Verjährungsfrist. Soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB 
(Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 445 b BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a 



 
 
 
 
 

Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt, gelten diese Fristen. 
Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. 
 

3. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der 
bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich 
fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist 
uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. 
Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt. 
 
 

4. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 
Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge 
fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter 
Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund 
besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. 
Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder 
Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen 
ebenfalls keine Mängelansprüche.  

 
5. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 

Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind 
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware 
nachträglich an einen anderen Ort als das jeweilige Bauvorhaben des Bestellers verbracht 
worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch.  
 

6. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller 
mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche 
hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des 
Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 
entsprechend. 

 
7. Gewährleistung bei Programmierleistungen und Softwareprodukten 

 
Mängelrügen sind nur gültig, wenn sie reproduzierbare Mängel betreffen und wenn sie 
innerhalb von 4 Wochen nach Lieferung der vereinbarten Leistung bzw. bei 
Individualsoftware nach Programmabnahme schriftlich dokumentiert erfolgen. Im Falle der 
Gewährleistung hat Verbesserung jedenfalls Vorrang vor Preisminderung oder Wandlung. 
Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die Mängel in angemessener Frist behoben, 
wobei der Auftraggeber dem Auftragnehmer alle zur Untersuchung und Mängelbehebung 
erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. Die Vermutung der Mangelhaftigkeit gem. § 924 
ABGB gilt als ausgeschlossen. Korrekturen und Ergänzungen, die sich bis zur Übergabe 
der vereinbarten Leistung aufgrund organisatorischer und programmtechnischer Mängel, 
welche vom Auftragnehmer zu vertreten sind, als notwendig erweisen, werden kostenlos 
vom Auftragnehmer durchgeführt. Kosten für Hilfestellung, Fehldiagnose sowie Fehler- 
und Störungsbeseitigung, die vom Auftraggeber zu vertreten sind sowie sonstige 
Korrekturen, Änderungen und Ergänzungen werden vom Auftragnehmer gegen 
Berechnung durchgeführt. Dies gilt auch für die Behebung von Mängeln, wenn 
Programmänderungen, Ergänzungen oder sonstige Eingriffe vom Auftraggeber selbst 
oder von dritter Seite vorgenommen worden sind. Ferner übernimmt der Auftragnehmer 
keine Gewähr für Fehler, Störungen oder Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung, 
geänderter Betriebssystemkomponenten, Schnittstellen und Parameter, Verwendung 
ungeeigneter Organisationsmittel und Datenträger, soweit solche vorgeschrieben sind, 
anormale Betriebsbedingungen (insbesondere Abweichungen von den Installations- und 



 
 
 
 
 

Lagerbedingungen) sowie auf Transportschäden zurückzuführen sind. Für Programme, 
die durch eigene Programmierer des Auftraggebers bzw. Dritte nachträglich verändert 
werden, entfällt jegliche Gewährleistung durch den Auftragnehmer. Soweit Gegenstand 
des Auftrages die Änderung oder Ergänzung bereits bestehender Programme ist, bezieht 
sich die Gewährleistung auf die Änderung oder Ergänzung. Die Gewährleistung für das 
ursprüngliche Programm lebt dadurch nicht wieder auf. 

 
 
 
 
 

§12 Sonstiges 
 

1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

 
2. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem 

Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt. 

 
3. Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages 

getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 
 
 

§ 13 Salvatorische Klausel 
 

 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen 
Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu 
treffen. 
  



 
 
 
 
 
 
 
Anhang 1:   
 

- Voraussetzungen Montage 
o Montageorte müssen frei zugänglich sein, keine Demontage von Möbeln o.ä. 

o Vorarbeiten der anderen Gewerke müssen entsprechend Vorgabe abgeschlossen 

sein 

o Die Elektroinstallation muss so weit vorangeschritten sein, dass die 

Haussteuerung mit Strom versorgt werden kann 

o Von der Hausverteilung müssen beschriftete Leitungen entsprechend unseren 

Vorgaben und Plänen im Verteiler für die Haussteuerung bereitliegen. Diese sind 

ausschließlich für die Haussteuerung zu verwenden und  entsprechend unseren 

Vorgaben abgesichert zu sein 

o Für den Anschluss von Steckdosen an die Haussteuerung muss vom jeweiligen 

Leitungsschutzschalter eine beschriftete Leitung im Verteiler für die 

Haussteuerung bereitliegen 

o Der Verteilerschrank für die Haussteuerung muss montiert sein 

o Kabel (soweit erforderlich) müssen entsprechen unserem Plan beschriftet sein 

o Bei einer Deckenhöhe über 3 Meter ist bauseits ein Rollgerüst zu stellen 

o Bei Anbindung an das hauseigene Netzwerk muss durch den Administrator eine 

feste IP-Adresse für den Loxone Miniserver vergeben sein und zur Verfügung 

stehen. 

o Um den Fernzugriff zu ermöglichen wird eine feste IPv6-Adresse benötigt 

Sonderaufwendungen werden separat berechnet. Diese können Wartezeiten, zusätzlich 
benötigtes Material oder zusätzlich erforderliche Arbeiten sein. 
Um Zusatzkosten nach Möglichkeit zu vermeiden, wird empfohlen unsere Checkliste 
Montage im Vorfeld der Inbetriebnahme komplett ausgefüllt und unterschrieben an uns zu 
senden. Bei Fragen hierzu sind wir gerne behilflich. 

 
- Voraussetzung Inbetriebnahme und Einweisung 

Die Inbetriebnahme und Einweisung erfolgt immer durch die DSHP Gebäudeautomation und 
Energie GmbH . Erfahrene Fachkräfte garantieren Ihnen einen einfachen und optimalen 
Einstieg in Ihr Smart Home/Smart Building zu fairen Kosten. 

o Arbeiten der Anderen Gewerke sind abgeschlossen  

 Schutzmaßnahmen wie Abdeckungen, Kratzschutz etc. können zur 

Inbetriebnahme abgenommen werden  

o Alle Arbeiten seitens der DSHP Gebäudeautomation und Energie GmbH  sind 

komplett abgeschlossen 

o Alle in die Haussteuerung integrierten Komponenten wie Lampen, Pumpen, 

Ventile etc. sind montiert und betriebsbereit 

 


